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KABARETT

LITERATUR

MUSIK
THEATER

FR. 23.02.24
Gemeindehalle Walheim
 Einlass 19 Uhr · Beginn 20 Uhr

18 € im Vorverkauf: Rathaus/Bücherei/Blumenschmiede Walheim oder www.easyticket.de  
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Veranstaltungskalender Februar 2024

Tag Uhrzeit Was Wer Wo

01.02.2024 14:30 Stephanushaus-Kaffee Ev. Kirchengemeinde Stephanushaus

02.02.2024 19:00 Jahreshauptversammlung DLRG OG Gaststätte Auf der Burg

03.02.2024 18:30 Heimspieltag SV Walheim Abteilung Tischtennis Gemeindehalle

04.02.2024 10:00 Stammtisch Westernreitverein Vereinsgelände

10.02.2024 14:30 Winterfeier VdK Gemeinschaft Gaststätte Auf der Burg

15.02.2024 19:00 Vortrag: „Zukunftsgarten, den Klimawandel im Blick“ OGBW Sportheim Auf der Burg

17.02.2024 18:30 Heimspieltag SV Walheim Abteilung Tischtennis Gemeindehalle

22.02.2024 18:00 Gemeinderatssitzung Gemeinde Walheim Feuerwehrhaus/ 
Mühlstr. 112

23.02.2024 Hauptversammlung Kleintierzüchter

23.02.2024 20:00 Helge Thun Kulturspektrum Gemeindehalle

26.02.2024 19:30 Konfirmanden-Elternabend Ev. Kirchengemeinde Stephanushaus

27.02.2024 20:00 Pfr. Stefan Mergentahler: „Wer feuer hat, der leuchtet 
auch“ – Vom Brennen im Glauben

CVJM Stephanushaus

 
Für unsere Naturgruppe „Bienen“ suchen wir ab sofort eine 
pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
nach §7 KiTaG in Voll- und Teilzeit (mind. 50 %) 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie: 
 Bereitschaft zur Mitarbeit im Team, bei Veranstaltungen 

und zu Fortbildungsmaßnahmen haben; 
 gerne aktiv an der Gestaltung der Bildungs-, Betreuungs- 

und Erziehungsprozesse der Kinder teilnehmen; 
 wert auf Elternarbeit legen; 
 einen liebevollen und respektvollen Umgang mit Kindern und  

Eltern für selbstverständlich halten; 
 eine aufgeschlossene, zuverlässige, motivierte und 

verantwortungsbewusste Person sind. 
 
Wir bieten: 
 ein motiviertes, freundliches Miteinander im Team; 
 eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit einem  
 hohen Maß an Selbstständigkeit; 
 die Möglichkeit, eigene Ideen in die Arbeit einzubringen; 
 die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen und die  
          Durchführung von zwei pädagogischen Tagen im Jahr; 
 einen sicheren Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag  

und einer Vergütung nach TVÖD-SuE. 
 
 

 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung an die Gemeindeverwaltung Walheim, 
Personalamt, Hauptstraße 68, 74399 Walheim oder per 
E-Mail an personal@walheim.de. Auskünfte erteilt Ihnen 
Frau Anja Vollborth, Tel. 07143 8041-20. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Die Verwaltung informiert

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Bild- und Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN
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Abfallkalender

FEBRUAR 
1 Do 

2 Fr 

3 Sa 

4 So 

5 Mo 

6 Di@. 

7 Mi 1J

8 Do 

9 Fr 

10 Sa 

11 So 

12 Mo 

13 Di 

14 Mi 12 

15 Do 

16 Fr 

17 Sa 

18 So 

19 Mo 

20 Di §8! 

21 Mi 1J@ 

22 Do 

23 Fr 

24 Sa 

25 So 

26Mo 

27 Di 

28 Mi 12 
29 Do 

Mikrozensus 2024

Rund 62 000 Haushalte in der Befragung
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg die Bevölkerung im Rahmen des Mikrozensus. Die 
Befragung startet am 8.  Januar 2024. Gleichmäßig über das 
Jahr verteilt erhalten etwa 62 000 Haushalte im Südwesten Post 
vom Statistischen Landesamt. Die Auswahl der Haushalte er-
folgt dabei auf Basis eines mathematischen Zufallsverfahrens. 
Die Präsidentin des Statistischen Landesamts Frau Dr. Rigbers 
bittet die ausgewählten Haushalte mitzuwirken: „Vor allem in 
Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen ist der Mik-
rozensus wichtig. Durch ihn wird ein aktuelles Bild der Lebens-
verhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft gezeichnet.“
Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den Familienstand, Bil-
dungsabschlüsse und die Erwerbstätigkeit. Neben jährlich 
wiederkehrenden umfasst der Mikrozensus auch wechselnde 
Themen. 2024 wird zusätzlich nach dem Pendelverhalten der 
Menschen gefragt. Drei EU-weite Erhebungen ergänzen das 
nationale Grundprogramm: Fragen zur Beteiligung am Arbeits-
markt gehören seit 1968 dazu. Seit 2020 erweitern Fragen zu 
Einkommen und Lebensbedingungen den Mikrozensus. Zuletzt 
kamen im Jahr 2021 Fragen zur Internetnutzung privater Haus-
halte hinzu. Dabei sind die Auskünfte aller Menschen gleichbe-
deutend. Damit die Situation junger als auch alter Menschen 
korrekt dargestellt wird, gibt es keine Altersgrenze für die Be-
fragung.
Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstützen Politik und Ver-
waltung bei den Planungen und der Entscheidungsfindung. Sie 
werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und von 
der Wissenschaft genutzt. Viele der Ergebnisse sind europaweit 
vergleichbar. Er ist die größte jährliche Haushaltebefragung in 
Deutschland.

Weitere Informationen

Methodische Hinweise
Wer wird für die Erhebung ausgewählt?
Ein mathematisches Zufallsverfahren bestimmt die zu befragen-
den Gebäude bzw. Gebäudeteile. Diese sind in maximal fünf 
Jahren bis zu viermal in der Befragung. Für die ausgewählten 
Haushalte gilt Auskunftspflicht. Um die Namen der Haushalte in 
den Gebäuden festzustellen, setzt das Statistische Landesamt 
Erhebungsbeauftragte ein. Diese können sich mit einem Aus-
weis des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg aus-
weisen.

Wie läuft die Befragung ab?
Ausgewählte Haushalte bekommen ein Anschreiben des Statis-
tischen Landesamtes Baden-Württembergs. Darin sind die Zu-
gangsdaten für die Meldung über das Internet enthalten. Alter-
nativ können die Auskunftspflichtigen die Fragen auch während 
eines Telefoninterviews beantworten. Die schriftliche Teilnahme 
auf einem Papierbogen ist ebenso möglich.
Was passiert mit den Auskünften?
Alle Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und dem 
Datenschutz. Sie werden weder an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht. Das Statistische Landesamt prüft und anonymi-
siert die eingegangenen Daten. Die aggregierten Daten werden 
zu Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.
Ist die Teilnahme verpflichtend?
Die ausgewählten Haushalte sind zur Auskunft verpflichtet (§13 
Mikrozensusgesetz). Die gesetzliche Auskunftspflicht ist not-
wendig, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Würden nicht 
alle Personen antworten müssen, so wären nicht alle Bevölke-
rungsgruppen in der Stichprobe in ausreichender Zahl vertreten. 
Von der gesetzlich festgelegten Auskunftspflicht kann deshalb 
niemand befreit werden, auch nicht alters- oder krankheitsbe-
dingt oder wegen fehlender Sprachkenntnisse.

Informationen zum immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren zur Errichtung 
und Betrieb eines Klärschlammheizkraftwerkes 
in Walheim (Landkreis Ludwigsburg) / Bekannt-
machung Freitag, 19. Januar 2024
Öffentliche Auslage ab Freitag, 26. Januar 2024, bis ein-
schließlich Montag, 26. Februar 2024.
Einwendungen von Freitag, 26. Januar 2024, bis einschließ-
lich Dienstag, 26. März 2024, möglich.
Die EnBW plant die Errichtung und den Betrieb eines Klär-
schlammheizkraftwerkes auf dem Gelände des Kraftwerks in 
Walheim. Das hierfür erforderliche immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren wird auf Antrag der EnBW in einem 
gestuften Verfahren, bestehend aus einem Vorbescheid und 
zwei Teilgenehmigungen, durchgeführt. Mit Antrag vom 23. Fe-
bruar 2023 hat die EnBW beim Regierungspräsidium Stuttgart 
(RPS) – Referat 54.1 Industrie – Schwerpunkt Luftreinhaltung 
als Genehmigungsbehörde (höhere Immissionsschutzbehörde) 
den Antrag auf Erteilung eines Vorbescheids und der 1. immissi-
onsschutzrechtlichen Teilgenehmigung sowie eines vorzeitigen 
Beginns zur Errichtung und den Betrieb des geplanten Klär-
schlammheizkraftwerkes gestellt.
Daraufhin hat das RPS die Antragsunterlagen überprüft, ob die-
se für die Beurteilung der Zulassungsvoraussetzungen ausrei-
chend sind (sogenannte Vollständigkeitsprüfung). Diese Prüfung 
hat ergeben, dass noch Ergänzungen im Antrag erforderlich 
waren, die nachgefordert wurden. Das RPS – Ref. 54.1 – als 
Genehmigungsbehörde hat nun die Vollständigkeit der einge-
reichten und zwischenzeitlich ergänzten Antragsunterlagen 
festgestellt und bestätigt. Aufgrund dessen wird das Vorhaben 
heute im Staatsanzeiger sowie auf den Internetseiten des RPS 
und den Gemeinden Walheim und Gemmrigheim sowie über 
das zentrale Internetportal https://www.uvp-verbund.de/bw öf-
fentlich bekanntgemacht.
Auf der RPS-Internetseite kann der Bekanntmachungstext unter 
www.rp-stuttgart.de > Service > Bekanntmachungen > Umwelt-
angelegenheiten abgerufen werden.
Die öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen erfolgt bei 
der Gemeinde Walheim, bei der Gemeinde Gemmrigheim und 
beim RPS ab Freitag, 26. Januar 2024, bis einschließlich 
Montag, 26. Februar 2024. In Walheim werden die Unterla-
gen im Rathaus, Hauptstraße 68 in 74399 Walheim, Zimmer 12 
ausgelegt, in Gemmrigheim im Rathaus, Ottmarsheimer Str. 1, 
74376 Gemmrigheim, Bauamt, Zimmer 12, beim RPS in Zimmer 
B 1081, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart zu den Öffnungszei-
ten der jeweiligen Dienststellen. Parallel zu der Auslegung der 
Antragsunterlagen werden die entscheidungserheblichen Unter-
lagen im UVP-Portal eingestellt: www.uvp-verbund.de/bw
Einwendungen gegen das Vorhaben können von Freitag, 26. 
Januar, bis einschließlich Dienstag, 26. März 2024, schriftlich 
(mit Unterschrift) beim RPS oder den Gemeinden Walheim und 
Gemmrigheim unter den zuvor genannten Adressen oder elek-
tronisch per E-Mail an abteilung5@rps.bwl.de erhoben werden. 
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Bei der Erhebung von Einwendungen ist der Name und die voll-
ständige Adresse des Einwenders/der Einwenderin anzugeben. 
Einwendungen müssen zumindest die befürchtete Rechtsgut-
gefährdung und die Art der Beeinträchtigung erkennen lassen.
Ebenfalls parallel zur Bekanntmachung und der Auslage der 
Antragsunterlagen wird das RPS die vom Vorhaben berührten 
Träger öffentlicher Belange um fachliche Stellungnahme zum 
Vorhaben bitten.
Der Erörterungstermin zu dem geplanten Klärschlammheizkraft-
werk in Walheim wird voraussichtlich am Dienstag, 14. Mai 2024, 
in der Gemeindehalle Walheim, stattfinden, soweit im Rahmen 
des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens Einwendungen er-
hoben werden sollten. Das RPS wird dann in einer separaten 
Pressemitteilung informieren.
Zielabweichungsverfahren
Für den vorgesehenen Standort des Klärschlammheizkraftwer-
kes legt der Regionalplan Stuttgart einen Standort für Regio-
nalbedeutsame Kraftwerksanlagen als Ziel der Raumordnung 
fest. Die geplante Anlage dient neben einer thermischen Klär-
schlammverwertung und -beseitigung der lokalen Strom- und 
Wärmeerzeugung. Eine Verwirklichung der Anlage an diesem 
Standort setzt daher voraus, dass eine Abweichung von diesem 
Ziel der Raumordnung zugelassen werden kann. Somit ist pa-
rallel zum immissionsschutzrechtlichen Verfahren vorgesehen, 
ein Zielabweichungsverfahren (ZAV) durchzuführen, um sorg-
fältig zu prüfen, ob das Klärschlammheizkraftwerk wie von der 
EnBW geplant errichtet werden kann. Der Antrag für das Zielab-
weichungsverfahren wird von der höheren Immissionsschutzbe-
hörde beim RPS im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens gestellt.
Zuständig für ein solches ZAV ist die höhere Raumordnungsbe-
hörde beim RPS (Referat 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmal-
schutz). In diesem eigenständigen Verfahren wird geprüft, ob 
das geplante Klärschlammheizkraftwerk raumordnerisch ver-
tretbar und mit den Grundsätzen des Regionalplans vereinbar 
ist. Am Verfahren werden die öffentlichen Stellen und sonstige 
Verbände und Vereinigung beteiligt, soweit sie oder ihr Aufga-
benbereich von der Entscheidung berührt sein können.

Sperrung Radweg Richtung Kirchheim
Im Zeitraum vom 29.01.2024 bis 01.03.2024 müssen Baumar-
beiten zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Hochspan-
nungsleitungen am Radweg Richtung Kirchheim durchgeführt 
werden. Der genaue Ausführungstermin steht noch nicht fest.
Der Radweg ist tagsüber voll gesperrt und die Umleitung erfolgt 
über Gemmrigheim und ist sowohl in Kirchheim als auch in Be-
sigheim ausgeschildert. Der Radweg kann zwischen 16 Uhr und 
8.00 Uhr befahren werden die Vollsperrung besteht nur während 
der Arbeitszeit.

Altersjubilare

Die Gemeinde wünscht ihren Seniorinnen und Senioren, die ih-
ren Geburtstag feiern, alles Gute, vor allem Gesundheit für das 
vor ihnen liegende Lebensjahr.
29. Januar 2024
Karin Platzöder, Mörikestraße 10, 70 Jahre
30. Januar 2024
Karin Schäffer, Uhlandstraße 5, 70 Jahre

Notdienste
Ärztliche Notfallpraxis, Nördlicher Landkreis e. V.,
Riedstraße 12, 74321 Bietigheim, Tel. 116117
Die Notfallpraxis ist im Krankenhaus Bietigheim.
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 
22 Uhr.
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen. Für nicht 
gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erfor-
derlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 an-
gefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei 
Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Ret-
tungsdienst unter der 112 alarmiert werden.
Zentrale Notaufnahme (ZNA) Telefon: 07142-79-95120; Chirur-
gische Notaufnahme Telefon: 07142-79-55018; Innere Notauf-
nahme Telefon: 07142-79-55120;
Telefonzentrale Krankenhaus Bietigheim Telefon: 07142-79-0

Kinderärztlicher Notfalldienst

Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche im Klinikum Ludwigs-
burg, Posilipostraße 4, 71640 Ludwigsburg. Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 18.00 Uhr bis am nächsten Morgen um 8.00 
Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags von 8.00 
Uhr bis am nächsten Morgen um 8.00 Uhr. Eine telefonische An-
meldung ist nicht erforderlich! Bitte Versichertenkarte mitbrin-
gen. Die Notfallpraxis ist Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geschlossen.

Zahnärztlicher Notdienst

Den zahnärztlichen Notdienst können Sie unter der Telefonnum-
mer 0761 12012000 erfragen.

Sonntagsdienst der Apotheken

Der Bereitschaftsdienst beginnt am angegebenen Tag um 8 Uhr 
morgens und endet am folgenden Tag um 8 Uhr morgens. Even-
tuelle Änderungen werden in der Tagespresse bekannt gegeben.
Samstag, 27. Januar 2024
Schiller Apotheke am Bahnhof, Bahnhofsplatz 2 in Bietigheim, 
Tel. 07142 51776
Sonntag, 28. Januar 2024
Bahnhof Apotheke Besigheim, Weinstraße 6 in Besigheim, 
Tel. 07143 35849

Wochenenddienst der Diakoniestation

Die Diakoniestation Besigheim, Außenstelle Walheim, Villastra-
ße 13, ist unter 07143-35040 (Anrufbeantworter) erreichbar.
Die Diakoniestation Besigheim Steinbachstraße 15 in 
Besigheim ist wie folgt erreichbar:
Sprechzeiten Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr
Pflegedienstleitung 07143-0806311
Hauswirtschaftliche Dienste / Familienpflege 07143-806312
Essen auf Rädern 0172-5784159
Verwaltung 07143-80630
Homepage www.diakoniestation-besigheim.de
E-Mail info@diakoniestation-besigheim.de

Wochenenddienst Robert-Breuning-Stift 
Mobile Dienste

Sie können die Mitarbeiter/Innen des Pflegedienstes unter Tel. 
801306 Tag und Nacht erreichen. Ihr Gespräch wird auf das 
Bereitschafts-Handy weitergeleitet.

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH

Wasserversorgung Walheim:
Bereitschaftsdienst (erreichbar Tag und Nacht) bei Wasserrohr-
brüchen und Unterbrechungen der Wasserversorgung: 
07142 7887111

Kläranlage und Kanalisation Walheim:
Bereitschaftsdienst (erreichbar Tag und Nacht): 
Tel. 07142 7887111

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Bürgermeisteramt Walheim

Druck und Verlag: 
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeisterin Tatjana Scheerle, 
74399 Walheim, Hauptstraße 68, 
oder ihr Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  
Tel.: 07033 6924-0,  

E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
Tel. 07264 70246-70,
brackenheim@nussbaum-medien.de
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Netze BW

Bei Stromausfall oder sonstigen Problemen in der Stromversor-
gung: Tel. 0800 3629477 
Straßenbeleuchtung (defekte Lampen oder Beschädigungen): 
Gemeindeverwaltung Frau Huber, Tel. 8041-0 oder online auf 
www.walheim.de
Bei Störungen in der Gasversorgung:
Tel. 0800 3629-447

Öffentliche Einrichtungen

Öffnungszeiten Bürgeramt und  
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 68:
Montag - Freitag, 8 - 12 Uhr und Montag, 16 - 18 Uhr
Faxnummer: 8041-33; info@walheim.de, die einzelnen Mitar-
beiter sind per E-Mail mit den Adressen vorname.nachname@
walheim.de erreichbar.
Telefonische Erreichbarkeit:
Bürgermeisterin Tatjana Scheerle 8041-11
Vorzimmer N.N. 8041-0
Haupt- und Personalamt
Anja Vollborth 8041-20
Bau- und Ordnungsamt
Chiara Frischknecht 8041-23
Standesamt
Michael Hagenlocher 8041-21
Bürgerbüro und Kinderbetreuung
Martina Dedio 8041-22
Kultur
N.N. 8041-25
Kämmerei
N.N. 8041-30
Gemeindekasse
Bianca Weyer 8041-32
Steueramt, Liegenschaften
Heidi Huber 8041-31
Gemeindevollzugsdienst
Tanja Habjanic 8041-24
Bauhof
Andreas Mayer 404180 oder 0172-7615378
Gemeindehalle 801098
Bücherei 801710
Öffnungszeiten: dienstags 10 - 12 Uhr, mittwochs 15 - 19 Uhr, 
freitags 16 - 18 Uhr

Kindergärten
Beznerkindergarten 801093
Lerchenwegkindergarten 801094
Kinderkrippe 01522/2026186
Naturgruppe (Bienen) 0176/55080588
Schule am Baumbach 801090
Kernzeitbetreuung 0152/33575280
Jugendhaus Dschunke
Tim Schuster
schuster.t@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
Öffnungszeiten:
Dienstag   14 Uhr - 20 Uhr
Donnerstag  14 Uhr - 20 Uhr

Einrichtungen der Gemeinde

Musikschule Besigheim

Musikschule präsentiert Freundschaftskonzert „East meets 
West - Chinesische Musik trifft Besigheim“
In diesem Jahr kann die Musikschule Besigheim ihr 45-jähriges 
Bestehen feiern. Aus diesem Anlass gibt es gleich im Febru-
ar einen Konzert-Höhepunkt. So präsentiert die Musikschule in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschland-Asien-Service DAS ein 
Freundschaftskonzert unter dem Motto „East meets West - Chi-

nesische Musik trifft Besigheim“. Dabei treffen junge Sängerin-
nen und Sänger aus Peking und Shenyang auf den Jugendchor 
Cantores Trinitatis Ludwigsburg sowie das Steinhaus-Orchester 
Besigheim. Traditioneller chinesischer Chorgesang wird erklin-
gen und dargeboten vom Jinfan-Kinderchor der Beijing Second 
Experimental Primary School. Dieser renommierte Schulchor 
durfte bei den „World Choir Games“ in Sochi 2016 teilnehmen.

 
Lanzhiyu Chor der Shenyang 31 Middle School 
Ein reiner Mädchenchor wird mit dem Lanzhiyu-Chor der She-
nyang 31 Middle School auftreten. Die 13 Mädchen singen mit 
ihren geschulten Stimmen vierstimmig. Einen besonderen Akzent 
wird die Guzheng-Spielerin Xinrui setzen. Das Instrument Guz-
heng ist eine Wölbbrettzither mit einer langen Tradition, die in der 
klassischen und modernen chinesischen Musik gespielt wird. Sie 
besteht aus Saiten, die mithilfe von Fingerplektren gezupft wer-
den, einem Klangkörper aus Holz und beweglichen Stegen.

 
Das chinesische Instrument Guzheng Fotos: DAS
„Sinn unseres Konzertes ist, dass die Musik Menschen unter-
schiedlicher Kulturen miteinander verbindet“, sagt Chunfang 
Liu, die Leiterin des Deutschland-Asien-Service, und ergänzt: 
„Wir freuen uns sehr, mit der Musikschule Besigheim einen tol-
len Kooperationspartner gefunden zu haben“. Um den verbin-
denden Charakter zu unterstützen, singt auch der Jugendchor 
der katholischen Kirchengemeinde „Zur heiligsten Dreieinigkeit“ 
mit. Die Kinder und Jugendlichen erhalten eine altersgerechte 
musikalische Ausbildung unter der Leitung von Susanne Obert. 
Neben der Mitgestaltung der Gottesdienste führen die Kinder 
Musicals und Singspiele auf. Auch das weitgereiste Steinhaus-
Orchester Besigheim mit seinem Dirigenten Roland Haug wird 
einen Teil zum abwechslungsreichen Programm beitragen.

 
Das Steinhaus-Orchester Besigheim unter der Leitung von 
Stadtmusikdirektor Roland Haug Foto: SHO
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Zum Finale werden sich alle Musiker zum chinesischen Volkslied 
über die „Jasminblüten“ sowie „Freude schöner Götterfunken“ 
vereinigen. Das Konzert findet am Sonntag, den 4. Februar 2024 
um 18:00 Uhr in der Stadthalle „Alte Kelter“ Besigheim statt. Der 
Eintritt ist frei.

Musik und musikalische Bildung brauchen starken gesell-
schaftspolitischen Rückhalt
Leipziger Erklärung des Bundesverbandes Musikunterricht und 
des Verbandes deutscher Musikschulen zur Stärkung musikpä-
dagogischer Beruf
„Musik in ihrer Vielfalt muss eine den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen gegenüber angemessene Wertschätzung erfahren. 
Um die dafür notwendige musikalische Bildung zu sichern, sind 
die musikpädagogischen Berufe zu stärken!“, fordern der Bun-
desverband Musikunterricht (BMU) und der Verband deutscher 
Musikschulen (VdM) in ihrer Leipziger Erklärung vom 12. Januar 
2024.
Beide Verbände weisen darin auf das große Problem des berufli-
chen Nachwuchs- und Fachkräftemangels für Musikunterricht in 
allgemeinbildenden Schulen und in Musikschulen hin. Dies dro-
he sich in den kommenden Jahren noch weiter zu verstärken. Zu 
befürchten seien dadurch massive Einbrüche der musikalischen 
Bildung bei Kindern und Jugendlichen. Das Fehlen musikpäda-
gogischer Fachkräfte gefährde zudem auch musikalische Ange-
bote im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes ab Schuljahr 
2026/27.
BMU und VdM befürchten aufgrund der mit den aktuellen Ent-
wicklungen verbundenen gesellschaftlichen Kosten weitere 
drastische Einschnitte in den kommenden Jahren. Dadurch 
werde die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen 
noch stärker gefährdet. Die Corona-Pandemie hat zu einem 
Rückgang des Instrumental- und Gesangsunterrichts und zum 
Teil zu existenzgefährdenden Einkommensverhältnissen im Mu-
sikbereich geführt. An den Musikhochschulen ist in den letzten 
Jahren eine immer weiter sinkende Zahl an Studienbewerbun-
gen insbesondere in der Musikpädagogik zu beobachten. Unsi-
chere Einkommensperspektiven verstärken diese Tendenz auch 
weiterhin.
BMU und VdM setzen sich für eine umfassende Bildung ein, 
zu der auch die musikalische Bildung gehört: „Musik und mu-
sikalische Bildung brauchen starken gesellschaftspolitischen 
Rückhalt. Ist dieser nicht vorhanden, werden zukünftig immer 
weniger junge Menschen Musik, insbesondere die Musikpäd-
agogik, zu ihrem Beruf machen. Die gesellschaftliche Relevanz 
der musikalisch-kulturellen Bildung darf nicht nur behauptet, sie 
muss gelebt und politisch gestaltet werden!“, so die Forderung 
der beiden Verbände.
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Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
(Jesaja 60,2)
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Wenn du glaubst, es geht 
nicht mehr…
…kommt irgendwo ein Licht-
lein her. – Dieser Spruch ist 
recht bekannt. Einerseits ist er 
ganz wahr. Andererseits ist er 
völlig falsch. Wieso?
Wahr ist der Spruch, weil er 
recht hat mit der Hoffnung, 
dass das Leben weitergeht, 
auch wenn ich nicht weiter-

weiß. Ja, manchmal verzweifeln wir. Manchmal sehen wir nicht 
mehr über den Berg an Sorgen hinaus, die sich vor uns auftür-
men. Aber bloß, weil ich keine Lösung sehe, heißt das nicht, 
dass es keine gibt. Wie oft schon haben sich Probleme uner-
wartet oder nach einer gewissen Zeit geklärt, erledigt oder in 
Wohlgefallen aufgelöst! Das stimmt zuversichtlich.
Falsch ist der Spruch jedoch, weil er behauptet, das Licht kom-
me irgendwo her. Das stimmt nicht. Denn jedes Hoffnungszei-
chen, jeder Lichtblick, jedes Aufflackern von neuer Kraft kommt 
von Gott, dem Herrn! Sein „Angesicht leuchtet über uns“, wie es 

im Segen heißt. „Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlich-
keit erscheint über dir.“ – So drückt es der Wochenspruch aus. 
Gott meint es gut mit uns. Darum schenkt er Auswege und Lö-
sungen und lässt das Leben weitergehen. Er ist die Quelle allen 
Lichts und aller Hoffnung. Das stimmt zuversichtlich!
Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer Christian Lehmann
------------------------------------------------------------------------
Wir geben über die Homepage (www.kirche-walheim.de) be-
kannt, welche Gottesdienste im Internet übertragen werden! 
Geplant sind: 4.2., 11.2., 18.2., 25.2.
------------------------------------------------------------------------
Freitag, 26./Samstag, 27. Januar
15-16.00 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung im Ste-
phanushaus; anschließend Abfahrt zur KGR-Klausur auf dem 
Schönblick – wir sind dankbar für alle Fürbitte!
Sonntag, 28. Januar – Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Allmendinger; Predigttext: 
2. Korinther 4, 6-10; Opfer: eigene Gemeinde)
10.00 Uhr Kindergottesdienst im Stephanushaus
Montag, 29. Januar
19.30 Uhr Anmeldeabend für die Konfirmation 2025 (s.u.)
20.00 Uhr Hauskreis (Anspr. Fam. Weiß)
Dienstag, 30. Januar
9.30-11.00 Uhr Mini-Club im Stephanushaus – Lustige Tiere 
basteln (Teil 2)
17.00 Uhr Frauenchorprobe im Stephanushaus
19.15 Uhr Gebetskreis im Stephanushaus
20.00 Uhr Hauskreis (Anspr. Fam. Mergenthaler)
Mittwoch, 31. Januar
Konfirmandenunterricht (genauere Infos besprechen wir direkt 
miteinander)
Donnerstag, 1. Februar
14.30 Uhr Stephanushauskaffee im Stephanushaus
18.00 – 20.00 Uhr Abgabe der Kleidersäcke für die Kleider-
sammlung für Bethel (Garage)
Freitag, 2. Februar
15.30 Uhr Gottesdienst im Haus am Bürgergarten
18.00 – 20.00 Uhr Abgabe der Kleidersäcke für die Kleider-
sammlung für Bethel (Garage)
Samstag, 3. Februar
18.00 – 20.00 Uhr Abgabe der Kleidersäcke für die Kleider-
sammlung für Bethel (Garage)
Sonntag, 4. Februar – Sexagesimä
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Reiner)
10.00 Uhr Kindergottesdienst im Stephanushaus
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Anmeldung für die neuen Konfirmanden!
Am Montag, dem 29. Januar, um 19.30 Uhr im 
Stephanushaus findet die Anmeldung für die 
neuen Konfirmanden statt. Eltern mit Kindern, 
die zurzeit die 7. Klasse besuchen, bekommen 
einen persönlichen Einladungsbrief. Wer keinen 
Brief bekommen hat, aber sich für die Teilnahme 
am Konfi-Kurs interessiert, kann sich gerne im 
Pfarrbüro melden (Kontaktdaten s.u.)!

 
 Code: F. Wulle

Auf dem neusten Stand!
Wer auf privatem Weg die aktuellsten Infos der 
Kirchengemeinde erhalten möchte, kann sich 
über diesen QR-Code in den WhatsApp-Kanal 
eintragen!
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Kleidersammlung für Bethel 
- Fair handeln mit Alttextilien
Recycling ist nicht nur gut für 
die Umwelt, es schafft Arbeits-
plätze und ist auch aus sozialer Sicht empfehlenswert. Kaum zu 
glauben, dass es diese Idee bereits im Jahr 1890 gab - bei der 
Gründung der Brockensammlung Bethel. Was vor mehr als 125 
Jahren begann, ist heute dank der Hilfe von rund 4500 Kirchen-
gemeinden in Deutschland aktueller denn je. Knapp 10.000 Ton-
nen Alttextilien werden der Brockensammlung Bethel jedes Jahr 
anvertraut. Allein in der Ev. Kirchengemeinde Walheim kamen 
im letzten Jahr 1.600 kg für den guten Zweck zusammen.


